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Anlagen

* Beurteilung der Verträglichkeit des gemeindegebietsübergreifenden Vorhabens Bebau-
ungsplan Nr. 2 ,,Naturhafen Leistner Lanke" der Gemeinde Karow und Bebauungsplan Nr.
27 ,,Steganlage Naturhafen Leistner Lanke und Fahrgastschiffanleger" der Stadt Plau am
See mit den Erhaltungszielen und Schutzzwecken des SPA 55 ,,Nossentiner/ Schwinzer
Heide" - Vertiefte Vorprüfung.

* Fachbeitrag Fischotter zu den Bebauungsplänen Nr. 2 ,,Naturhafen Leistner Lanke" der
Gemeinde Karow und Nr. 27 ,,Steganlage Naturhafen Leistner Lanke und
Fahrgastschiffanleger" der Stadt Plau am See
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1 Einleitung

Zum Bebauungsplan Nr. 27 hat die Stadt Plau am See zur Berücksichtigung der Belange
des Umweltschutzes, die in § 1 (6) Nr. 7 und § 1a BauGB aufgeführt sind, eine Umweltprü-
fung nach § 2 (4) BauGB durchgeführt. Der hier vorliegende Umweltbericht nach § 2a Nr. 2
BauGB enthält die Ergebnisse der Umweltprüfung. Er ist ein gesonderter Teil der Begrün-
dung.

Der Umweltbericht wurde entsprechend des Standes der Öffentlichkeits- und Behördenbetei-
ligung und der Abwägung fortgeschrieben. Den Umfang und Detaillierungsgrad der Umwelt-
prüfung hat die Stadt Plau am See nach Beteiligung der von der Planung berührten Träger
öffentlicher Belange entsprechend § 4 (1 ) S. I BauGB bestimmt.

1.1 Kurzdarstellung der Inhalte und Ziele des Bebauungsplans

Inhalt und Ziele des Bebauungsplans

*

*

Festsetzung eines Sondergebietes Hafen für die wasserseitig zu errichtenden baulichen
Anlagen (Stege) des geplanten Hafens und für den Fahrgastschiffanleger an der Leistner
Lanke, einer Ausbuchtung des Plauer Sees. Der B-Plan umfasst zwei Geltungsbereiche.

Mit dem Naturhafen soll am nördlichen Plauer See ein geordnetes Angebot an Bootslie-
geplätzen für einheimische Dauernutzer und Feriengäste sowie ein darauf ausgerichtetes,
begrenztes Serviceangebot geschaffen werden. Damit entsteht der nördlichste Hafen auf
der Westseite des Plauer Sees in verkehrsgünstiger Lage an der B 103 und am neu ge-
bauten Radweg mit Verbindung zum Naturparkzentrum.

* Hinweis: Der Bebauungsplan Nr. 2 der Gemeinde Karow, der parallel aufgestellt wird,
umfasst die landseitigen Teile des Hafens auf der Nordseite der Leistner Lanke.

Änderung oder Neufestsetzung von Baugebieten, Straßen, Ausbauten u.ä.

In der folgenden Übersicht werden die Festsetzungen des Bebauungsplans aufgefühit, von
denen erhebliche Auswirkungen auf die Umwelt ausgehen können.

Tab. 1 : Übersicht der Festsetzungen des Bebauungsplans

' maximale Grundflächen-Summe aller baulichen Anlagen im Baufeld

1.2 Ziele des Umweltschutzes der einschlägigen Fachgesetze und Fachpläne mit
Bedeutung für den Bauleitplan und Berücksichtigung der Ziele und Umweltbe-
lange bei der Planaufstellung

Bei Aufstellung der Bauleitpläne sind die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des
Naturschutzes und der Landschaftspflege, zu berücksichtigen und in die Abwägung der öf-
fentlichen und privaten Belange einzustellen (§ 1 (6) u. (7) BauGB). Der Verwirklichung die-
ser Belange dienen insbesondere die Umweltschutzziele, die in den einschlägigen Fachge-
setzen und deren Ausführungsbestimmungen aufgeführt sind. Bauleitpläne sind den Zielen
der Raumordnung anzupassen (§ 1 (4); Bebauungspläne sind aus dem Flächennutzungs-
plan zu entwickeln (§ 8 (2) BauGB).
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Kurzbez. ArUMaß der baulichen Nutzung Standort (Lage, Nutzung) Umfang / Fläche

GBI 3 Baufelder für vier Stege, max. 80 Liegepl. Wasserfläche am Nordufer GR' = 800 ma

GB2 1 Baufeld für einen Steg (Fahrgastschiffanle-
ger)

Wasserfläche am Südwestufer GR' = 200 m'

GB2 Landseitige Verkehrsfläche bestehende Zufahrt, Rasen 230 m'
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Fachqesetzliche Ziele des Umweltschutzes

*

*

Die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes, die Regenerationsfähigkeit
und Nutzungsfähigkeit der Naturgüter, die Tier- und Pflanzenwelt, einschließlich ihrer Le-
bensstätten und Lebensräume, sowie die Vielfalt, Eigenart und Schönheit und der Erho-
lungswert von Natur und Landschaft im besiedelten und unbesiedelten Bereich sind
nachhaltig zu sichern (Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege, § I Bundesna-
turschutzgesetz, BNatSchG). Der Verursacher eines Eingriffs in Natur und Landschaft ist
verpflichtet, vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaff zu unterlassen
und unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege vorrangig auszugleichen oder in sonstiger Weise zu kompensieren
(Verursacherpflichten bei Eingriffen, § 19 BNatSchG).
Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt über die Anwendung der Eingriffsre-
gelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz. Im Plan werden Flächen zum Erhalt des U-
fergehölzes festgesetzt. Weiterhin werden Maßnahmen zur Vernässung eines Feuchtge-
bietes im sonstigen Gemeindegebiet festgesetzt. Zur Vermeidung und Minderung von
Umweltauswirkungen erfolgt eine umfangreiche Dokumentation von Anforderungen.
Die biologische Vielfalt, betreffend die Vielfalt an Lebensräumen und Lebensgemeinschaf-
ten, an Arten sowie die genetische Vielfalt sind zu erhalten und zu entwickeln (aus:
Grundsätze des Naturschutzes und der Landschaftspflege, §2 (1 ) Nr. 8 BNatSchG).
Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt anhand der Betroffenheit von Aspek-
ten der biologischen Vielfalt entsprechend der vom LUNG M-V übermittelten ,,Biodiversi-
täts-Checkliste zum Scoping" sowie durch Festsetzung von Flächen hoher Biodiversität
zum Erhalt.

* Für die Schaffung eines zusammenhängenden, europäischen ökologischen Netzes mit
der Bezeichnung ,,NATURA 2000" zur Wiederherstellung und Wahrung eines günstigen
Erhaltungszustandes der natürlichen Lebensräume und der Arten von gemeinschaffli-
chem Interesse sind besondere Schutzgebiete auszuweisen. Das Netz ,,NATURA 2000"
besteht aus Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung [FFH-Gebietel und aus Europäi-
schen Vogelschutzgebieten (aus Richtlinie EG 92/43 vom 21.05.1992, FFH-Richtlinie).

*

Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Vorprüfung des Planentwurfs,
ob die Möglichkeit besteht, dass sich der B-Plan erheblich negativ auf das SPA-
Vorschlagsgebiet SPA 55 ,,Nossentiner / Schwinzer Heide': auswirkt. Die Vorprüfung ist
als besondere Unterlage dem Umweltbericht als Anlage beigefügt.
Weiterhin wurde zur Vertiefung und Konkretisierung der Vorprüfung bezüglich des FFH-
Gebietes DE 2539-301 ,,Plauer See und Umgebung" ein Fachbeitrag über Untersuchun-
gen des Fischotters und für Maßnahmen zum Fischotterschutz erarbeitet. Der Fachbei-
trag Fischotter ist als Anlage dem Umweltbericht beigefügt.
Im Zuge der Erarbeitung der vorgenannten Unterlagen wurden intensive und umfangrei-
che Abstimmungen mit dem Naturpark Nossentiner/ Schwinzer Heide und der Unteren
Naturschutzbehörde durchgeführt.

Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung des charakteristi-
schen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen Beeinträchtigung der ge-
setzlich geschützten Biotope führen können, sind verboten (§ 20 Landesnaturschutzge-
setz LNatG M-V).
Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Kennzeichnung der Biotope
und Festsetzung als Flächen zum Erhalt von Gehölzen.

Die wild lebenden Pflanzen- und Tierarten, in ihrer natürlichen und historisch gewachse-
nen Vielfalt, einschließlich ihrer Lebensgemeinschaften und Lebensräume, sind nach den
Vorschriften des Artenschutzes zu schützen und zu pflegen (§§ 39 ff. Bundesnatur-
schutzgesetz BNatSchG, Artikel 5 der Richtlinie 79/409/EWG (EU-Vogelschutzrichtlinie)
und Artikel 12 und 13 der Richtlinie 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)).
Die Berücksichtigung bei der P!anaufstellung erfolgt durch Prüfung, ob von den Auswir-
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*

*

*

kungen des B-Plans besonders bzw. streng geschützte Tier- und Pflanzenarten entspre-
chend § 10 (2) Nr. 10 und 1 '1 Bundesnaturschutzgesetz sowie die für diese Arten gelfön-
den Verbotstatbestände voraussichtlich betroffen sind. Dabei werden die Vorschriften der
§§ 42 und 43berücksichtigt. Vorliegend werden aufgrund der Prüfungsergebnisse dem
Plan Hinweise zur Vermeidung der Zerstörung von Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten
der besonders geschützten Arten sowie Hinweise bei deren unvermuteten Auffinden wäh-
rend der Bauarbeiten beigefügt. Weiterhin enthält die Dokumentation zur Vermeidung und
Minderung von Auswirkungen in Kap. 10.3 der Begründung Anforderungen aus dem
Fachbeitrag Fischotter und der SPA-Vorprüfung, die zu berücksichtigen sind.

Mit Grund und Boden ist sparsam umzugehen. Die Bodenversiegelung ist auf das not-
wendige Maß zu begrenzen. Möglichkeiten zur Wiedernutzbarmachung von Flächen zur
Nachverdichtung sowie andere Maßnahmen zur Innenentwicklung sind zu nutzen (aus §
1a (2) Baugesetzbuch).
Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Prüfung, ob mit der vorliegen-
den Planung der Bodenschutzklausel des BauGB entsprochen wurde.

Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmosphäre sowie die Kultur-
und sonstigen Sachgüter sind vor schädlichen Umwelteinwirkungen (Gefahren, erhebliche
Belästigungen oder erhebliche Nachteile für die Allgemeinheit oder die Nachbarschaft
herbeiführende Luftverunreinigungen, Geräusche, Erschütterungen, Licht, Wärme, Strah-
len) zu schützen. Dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen ist vorzubeugen (aus
§§ 1 u. 3 Bundesimmissionsschutzgesetz, BlmSchG).
Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch überschlägige Prüfung, ob
durch das Plangebiet schädliche Auswirkungen durch Emissionen zu erwarten sind.

Die Gewässer (oberirdische Gewässer, Grundwasser) sind derart zu bewirtschaften, dass
sie dem Wohl der Allgemeinheit und, damit im Einklang, dem Nutzen Einzelner dienen,
dass vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktionen und der direkt von
ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf ihren Wasser-
haushalt unterbleiben und dass insgesamt eine nachhaltige Entwicklung gewährleistet
wird (aus: Grundsatz der Wasserwirtschaft, § 1a Wasserhaushaltsgesetz WHG). Belange
des Allgemeinwohls sind in Bezug auf die Gewässer u.a., dass d!e Grundwasserneubil-
dung nicht durch Versiegelung von Bodenflächen oder durch andere Beeinträchtigungen
des Versickerungsvermögens des Bodens behindert wird, dass bei der Einbringung von
Stoffen eine Verunreinigung der Gewässer oder eine sonstige nachteilige Veränderung
der Gewässereigenschaften nicht erfolgt und dass Gewässer und die Uferbereiche für die
Natur und das Landschaftsbild von erheblicher Bedeutung sind (aus Ziele der Wasser-
wirtschaft, § 3Landeswassergesetz, LWaG M-V).
Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt Prüfung der Einhaltung der wasser-
rechtlichen Anforderungen, soweit sie auf der B-Plan-Ebene umzusetzen sind.

Abfälle sollen vermieden werden, insbesondere durch die Verminderung ihrer Menge und
Schädlichkeit. Vorhandene Abfälle sollen stofflich oder energetisch verwertet werden (aus
Grundsätze der Kreislaufwirtschaft, § 4 Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz). Die Ver-
wertung von Abfällen hat in der Regel Vorrang vor deren Beseitigung (aus § 5 Kreislauf-
wirtschafts- und Abfallgesetz, KrW-/AbfG).
Die Anforderungen des Abfallrechtes fallen in die Zuständigkeit des Betreibers und Nut-
zers der Grundstücke.

Die Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege sind bei öffentlichen Planun-
gen und Maßnahmen zu berücksichtigen. Der Denkmalschutz umfasst den Schutz, die
Pflege und die wissenschaftliche Erforschung der Denkmale und das Hinwirken auf ihre
sinnvolle Nutzung (aus: Aufgaben des Denkmalschutzes, § I Landes-Denkmalschutz-
Gesetz, DSchG M-V).
Die Berücksichtigung bei der Planaufstellung erfolgt durch Beachtung der Informationen
des Landesamtes für Kultur- und Denkmalpflege zu Bodendenkmalen im Plangebiet so-
wie durch Auflagen zur Vorsondierung und Bergung der im Geltungsbereich erwarteten

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 090303.doc



Umweltbericht Bebauungsplan Nr. 27 der Stadt Plau am See 6

Bodendenkmale. Dazu wurden Vorabstimmungen mit der Denkmalschutzbehörde durch-
geführt. Weiterhin werden Hinweise zu den Vorschriften beim zufälligen Auffinden von
Bodendenkmalen in der Planzeichnung gegeben.

Ziele des Umweltschutzes in den Fachplänen

Ziele der Raumordnung für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswirkungsbereich des
B-Plans It. Regionalem Raumordnungsprogramm Westmecklenburg, 1996:

Der Geltungsbereich befindet sich im Fremdenverkehrsentwicklungsraum Parchim - Lübz
- Plau am See. Er liegt an der B 103 als überregionaler Straßenverbindung sowie am
Plauer See, der als Bundeswasserstraße in Verbindung mit der Müritz-Elde-Wasserstraße
einen wichtigen Schifflahrtsweg darstellt.

Aufgrund der Lage im LSG ,,Plauer See" befindet sich das Planvorhaben im Vorsorge-
raum Naturschutz und Landschaftspflege. Zur Inkraftsetzung des Plans ist es erforderlich,
den Geltungsbereich aus dem LSG herauszulösen.

Darstellungen des wirksamen F-Plans für den Geltungsbereich und den sonstigen Auswir-
kungsbereich des B-Plans:

*

* Der geplante Fahrgastschiffanleger ist im wirksamen Flächennutzungsplan dargestellt.
Die geplanten Steganlagen auf der Nordseite der L. Lanke sind Bestandteil der vorgese-
henen 1. Änderung des Flächennutzungsplans. Die geplanten Festsetzungen des B-
Plans werden aus den Darstellungen bzw. den künftigen Darstellungen des F-Plans ent-
wickelt.

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 090303.doc
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2 Beschreibung und Bewertung der ermittmten Umweltauswirkungen
Die Wirkfaktoren eines Vorhabens lassen sich grundsätzlich in drei unterschiedliche Grup-
pen untergliedern:

Wirkfaktor aufgrund der bloßen Existenz des Voföabens
Wirkfaktor durch den Bau des Vorhabens

Wirkfaktor durch das Betreiben des Vorhabens

*

@

Wirkfaktoren sind hierbei Einflussgrößen, die das Vorhaben auf den Zustand und die weitere
Entwicklung der Umwelt haben kann. Auswirkungen stellen Veränderungen, die Schutzgüter
durch Wirkfaktoren erfahren, dar. "Ökosystemare Wechselwirkungen sind alle denkbaren
funktionalen und strukturellen Beziehungen zwischen Schutzgütern, innerhalb von Schutzgü-
tern (zwischen und innerhalb von Schutzgutfunktionen und Schutzgutkriterien) sowie zwi-chutzgul

';hen Ökischen und innerhalb von landschaftlichen Ökosystemen, soweit sie aufgrund einer zu ervtar-
tenden Betroffenheit durch Projektauswirkungen von entscheidungserheblicher Bedeutung
sind" (FORSCHUNGSGESELLSCHAFT FüR STRASSEN- UND VERKEHRSWESEN 1997).

Der B-Plan ist nicht vorhabensbezogen. Insofern beschränken sich die Festsetzungen auf
den nach § 9 (1 ) und (1a) BauGB vorgesehenen Umfang. Die Umweltauswirkungen des B-
Plans werden anhand dieser Festsetzungen beurteilt, wobei eine durchschnittlich zu erwar-
tende Nutzung zu Grunde gelegt wird und die Festlegungen hinsichtlich des Umfangs der
Bauflächen und des Serviceangebotes im B-Plan Nr. 2 der Gemeinde Karow mit berücksich-
tigt werden.

2.1 Wirkungsprofil des B-Plans

Bei Ausschöpfung der Festsetzungen kann voraussichtlich von folgenden wesentlichen
Auswirkungen des Baugebietes ausgegangen werden:

Überbauung mit Steganlagen sowie mit landseitigen Verkehrsflächen, Vorhaltung von
Bootsliegeplätzen (Wirkung aufgrund der Existenz des Vorhabens); dadurch

Beeinträchtigung von Gewässerbiotopen durch Beschattung und Veränderung des
Kleinklimas,

Zerstörung von Rasenbiotopen in geringen Umfang,

Veränderung von aquatischen Vegetationsstandorten und Tierlebensräumen,

Veränderung des Landschaftsbildes durch erstmalige Bebauung einer Gewässerflä-
che mit Steganlagen.

Bau und Nutzung des geplanten Hafens; dadurch

wesentliche Störung der natürlichen Bodenfunktionen bereits in der Bauphase durch
Abtrag des Oberbodens und Bodenverdichtung, bei wesentlicher Vorbelastung der
Böden - hier nur in geringem Umfang landseitig am Fahrgastschiffanleger,
Störung der Tierwelt im Gebiet und auf benachbarten Flächen durch Anwesenheit
von Menschen und Bootsverkehr - aufgrund von Vorbelastungen entstehen dadurch
keine neuartigen, jedoch zusätzliche Auswirkungen,

Betriebsbedingte Auswirkungen auf Wohn- und Erholungsnutzungen im Umfeld und
an der Leistner Lanke.

*

*

*

*

*

*

@
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2.2 Abgrenzung des Untersuchungsrahmens, Datengrundlagen

Bei der Umweltprüfung sind die Wirkungen der durch den Bauleitplan vorbereiteten Eingriffs-
vorhaben auf die Einzelbelange des Natur- und Umweltschutzes entsprechend § 1 (6) Nr. 7
BauGB zu beschreiben und zu bewerten. Dabei ergeben sich bei den einzelnen Belangen
regelmäßig unterschiedliche Stärken und Reichweiten der Auswirkungen, so dass eine
schutzgutspezifische Gestaltung des Untersuchungsrahmens erforderlich ist.

Abb. 1 : Untersuchungsraum der Umweltprüfung

Der Untersuchungsraum (UR) für ein bestimmtes Schutzgut muss mindestens das vom B-
Plan voraussichtlich erheblich beeinflusste Gebiet (Wirkraum) enthalten. Bei der Umweltprü-
fung für den B-Plan wurden dabei folgende Aspekte berücksichtigt:

Bei der Unteersuchung der Umweltauswirkungen werden die B-Pläne Nr. 2 der Gemein-
de Karow und Nr. 27 der Stadt Plau am See im Zusammenhang betracht. Es wird ein Un-
tersuchungsraum für beide Pläne gebildet.

Hinsichtlich der Avifauna sind betriebsbedingte Auswirkungen des Hafenvorhabens auch
in der gesamten Leistner Lanke sowie am Ausgang in den Plauer See zu berücksichti-

*

*
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gen. Dementsprechend erstreckt sich der Untersuchungsraum wasserseitig bis in die
Quetziner Bucht. Weitere Aussagen dazu in der SPA-Vorprüfung.

Zur Berücksichtigung der Auswirkungen auf den Fischotter sind die land- und wassersei-
tigen Hafenanlagen im Zusammenhang zu betrachten und der Übergangsbereich von L.
Lanke in den Heidensee aufgrund bestehender Wechselwirkungen zu berücksichtigen.

Auch hinsichtlich der bestehenden Erholungsnutzung (Schutzgut Mensch) sind betriebs-
bedingte Auswirkungen auf der L. Lanke zu berücksichtigen.

Bei den übrigen Schutzgütern (vgl. Tabelle in Kap. 2.3) orientiert sich die Betrachtung im
Wesentlichen auf den Geltungsbereich.

Der Untersuchungsschwerpunkt liegt auf der L. Lanke mit dem Eingriffsgebiet und den dort
betroffenen Schutzgütern Landschaftsbild und Tiere / Pflanzen / Lebensräume. Aufgrund der
Lage des Vorhabens am FFH-Gebiet DE 2539-301 ,,Plauer See und Umgebung" wurde zur
Vertiefung und Konkretisierung der Vorprüfung bezüglich des FFH-Gebietes ein Fachbeitrag
über Untersuchungen des Fischotters und für Maßnahmen zum Fischotterschutz erarbeitet.
In diesem Rahmen wurde von November 2007 bis März 2008 über vier Monate eine Be-

standsaufnahme des Fischotters am Wechsel Plauer See / Heidensee durchgeführt. Der
Fachbeitrag Fischotter ist als Anlage dem Umweltbericht beigefügt. Weiterhin wurde eine
vertiefende Vorprüfung des Planentwurfs hinsichtlich von Auswirkungen auf das SPA-
Vorschlagsgebiet SPA 55 ,,Nossentiner / Schwinzer Heide" durchgeführt, die dem Umweltbe-
richt als Anlage beigefügt ist.

*

*

Für die Erstellung des Umweltberichtes wurden insbesondere die folgenden vorliegenden
Daten und Informationen ausgewertet:

Auswertung von Luftbildern und aktuelle Bestandsaufnahme der Biotoptypen und Nut-
zungen im Plangebiet (2005-2007),

Daten des LINFOS (LUNG MV),

Daten zur Avifauna auf folgenden Quellen: StAUN LÜBZ u. NATURPARK NOSSENTI-
NER/ SCHWINZER HEIDE; LINFOS; DAUBNER u. KINTZEL (2006); GÜNTHER (1998);
KINTZEL u. MEWES (1996); SCHELLER (2002); Stellungnahme LANDKREIS PARCHIM
vom 30.04.2007, Beobachtungsinformationen von DR. REINIG (Plau am See); Stellung-
nahme des Naturparks Nossentiner/Schwinzer Heide vom 11 .01 .2008; Beobachtungsin-
formationen von Herr U. STEINHÄUSER (Plau am See),

Angaben zum Wildwechsel und Vogelbeobachtungen des Jagdberechtigten Dr. Reinig,
Plau vom 31 .10.2007,

@

@

*

*

Standard-Datenbogen zum FFH-Gebiet DE 2539-301 (2005) und Gebietsinformationen
zum SPA (Stand 2007).

2.3 Umweltzustand in dem vom Bebauungsplan erheblich beeinflussten Gebiet

Bei der Umweltprüfung ist als Ausgangszustand der Betrachtung der Bestand vor Beginn der
Umsetzung der Planung zugrunde zu legen. Der Bestand im UR ist der Planzeichnung, der
Abbildung 1 des Umweltberichtes, den Abbildungen 1 bis 3 in Kap. 10.1 der Begründung
sowie dem Plan Nr. 1 der SPA-Vorprüfung zu entnehmen.

Die in der Umweltprüfung zu berücksichtigenden Einzelbelange des Natur- und Umwelt-
schutzes entsprechend § 1 (6) Nr. 7 BauGB werden in der folgenden Übersicht hinsichtlich
ihrer Betroffenheit und ihres Zustandes in dem vom Bebauungsplan erheblich beeinflussten
Gebiet beschrieben.

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 09ü303.doc
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Tab. 2: Beschreibung der vom Planvorhaben betroffenen Umweltbelange (Übersicht)

l

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 090303.doc

Umweltbelang Betroffenheit' (ja/nein, Um-
fang)

Beschreibung / Rechtsgrundlage

Erhaltungsziele / Schutzzweck der
Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeu-
tung (FFH) u. Europäischen Vogel-
schutzgebiete '

Ja,

- FFH-Gebiet, hier Plauer See,
grenzt direkt an; eine Vorprü-
fung mit Fischottergutachten
wurde bereits zum F-Plan

durchgeführk und wurde durch
den Fachbeitrag Fischotter (in
Anlage) vertieft

- Das Hafengebiet (beide B-
Pläne) befindet sich in Rand-
lage des Gebietsvorschlags
für ein Vogelschutzgebiet SPA
55; eine vertiefende Vorprü-
fung wurde durchgeführt (in
Anlagen)

FFH-Erlass MV 2
FFH-Gebiet DE 2539-301 ,,Plauer
See und Umgebung"

Der nördliche Plauer See mit L. Lan-
ke ist Bestandteil der Meldeyoüchlä-

ge des Landes MV für EU-
Vogelschutzgebiete, hier SPA 55
,,Nossentiner/ Schwinzer Heide"

Nationale Schutzgebiete
(Nationalparke, Biosphärenreservate)

Nein

Schutzgebiete und Schutzobjekte des
Naturschutzes nach Landesnatur-

schutzgesetz (NSG, LSG, Naturparke,
Naturdenkmale, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Geschüt-te Bioto-
pe/Geotope, Alleen und Baumreihen)

Ja,

- Geltungsbereich liegt vollstän-
dig im LSG

- Im Geltungsbereich liegen
gesetzlich geschützte Biotope

- Verordnung des Landkreises Par-
chim iiber das LSG ,,Plauer See"
vom 08.03.1996

- § 20 LNatG MV:

- 13034, Seeufer, Erlen-
Ufergehölzsaum, Südseite

- 13044, Seeufer, Erlen-
Ufergehölzsaum, Nordseite.

nach Baumschutzverordnung / -satzung
geschützte Bäume o. Großsträucher

Am Seeufer befindet sich eine

Altweide. Diese wird durch die

Planung nicht berührt.

- § 26a LNatG MV

Gewässerschutzstreifen und Waldab-
stand

Ja, Geltungsbereich liegt inner-
halb des Gewässerschutzstrei-

fens und teilweise im Waldab-

standsbereich, siehe dazu
Begründung Kap. 5

§ 19 LNatG MV, § 1 5 LWaldG MV

Siehe Planzeichnung

Tiere und Pflanzen, einschließlich ihrer
Lebensräume

Ja, Gewässerbiotope und Biotope der Verlandungszone im Plangebiet
können durch das Vorhaben beeinflusst werden:

- Offene Wasserfläche naturnaher nährstoffarmer Seen,

- Ufergehölzsaum, siehe bei §-20-Biotope und Planzeichnung
Faunistische Funktionen:

- Die Leistner Lanke ist Teil des Nahrungs-, Brut- und Rastraums von
lokalen Populationen und von Rastvogelpopulationen einer Vielzahl
von Vogelarten, darunter die Arten des Anhang I der Vogelschutz-
richtlinie: Fisch- und Seeadler, Rohrweihe, Große Rohrdommel und
Eisvogel. Siehe dazu ausführlich in der SPA-Vorprüfungsunterlage.
Diese Arten nutzen die Wasserflächen mit als Jagdraum und die aus-
gedehnten Röhrichte im Osten der L. Lanke als Brutraum. Der Eisvo-
gel brütet auch im Bereich der mit Bootshäusem bebauten Ufer bei
Quetzin.

- Der Geltungsbereich des B-Plans Nr. 2 bietet weniger störungsemp-
findlichen Vogelarten der Gewässer Lebens- und Nahrungsräume.
Die Brutvogelfauna ist vor allem durch die Gilde der frei brütenden
Kleinvögel vertreten. Typische Arten im Plangebiet sind Teichrohr-
sänger, Rohrammer, Blässhuhn und Haubentaucher. Die vorkom-
menden Arten sind landesweit häufig. Gefährdete oder streng ge-
schützte Vogelarten brüten nicht im Geltungsbereich.
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t Umweltbelang r fang)
Betroffenheit' 0a/nein, Um- l Beschreibung / Rechtsgrundlager
- Die Leistner Lanke ist in ihrem Westteil sowie in der Verbindung zum

Heidensee Migrationsraum des Fischotters mit lokaler Bedeutung
sowie auch Teil der großräumigen Verbindung zwischen den Ein-
zugsgebieten der Elde und der Warnow. Die Art orientiert sich in der
Lanke vor allem entlang der Ufer und nutzt regelmäßig den Graben-
durchlass unter der B 103 für Wechsel. Siehe dazu ausführlich Fach-
beitrag Fischotter.

- An der Leistner Lanke bestehen Wildwechsel des Reh- und
Schwarzwildes, vereinzelt des Rotwildes, wobei auch die Wasserflä-
che durchquert werden kann.

Bewertung Arten- und Lebensraumpotenzial: nutzungsgeprägter
bis naturnaher Seeuferbereich: Röhrichte und Gehölze der Ver-
landungszone sowie ufernahe Wasseflächen haben eine hohe
Bedeutung. Das Ufer ist Vernetzungsbiotop und Wanderungs-
raum für den Fischotter. Die L. Lanke und Teile der Verlandungs-
zone sind bedeutsamer Vogellebensraum.

l

Besonderer Schutz der wildlebenden
Tier- und Pflanzenarten:

- Arten, die besonderen Besitz- und
Handelsbeschränkungen unterliegen,

- Anhang A oder B der Verordnung
(EG) Nr. 338/97 in geltender Fas-
sung (EG-ArtenschutzVO)

Im Geltungsbereich keine An-
haltspunkte für Brutvorkommen
dieser Arten. Greifvögel nutzen
den Geltungsbereich als Teil
des Nahrungsraums.

- darunter streng geschützte Arten, i Die weiter östlich liegenden
einschließlich förer Biotope (insbeson- ? Teile der L. 1? anke sind Brut-
dere alle heimischen Greifvögel und und-N-a-hrungs-raum von G;eif-
Eulen) vögel; (sffih=e aumührli'ch-SPA-

Vorprüfung).

Ja, im Geltungsbereich befin-
den sich Brut- und Lebensstät-

ten europäischer Vogelarten

Im Geltungsbereich bestehen
keine Anhaltspunkte für Brut-
und Lebensstätten dieser Arten.
Die L. Lanke enthält in den

weiter östlich liegenden Teilen
Brut- und Lebensstätten streng
geschützter Arten (siehe
ausführlich SPA-Vorprüfung).
- Die L. Lanke ist Lebens- und
Migrationsraum des Fischot-
{ers (Anhang-IV-Art).

- Nein, keine Anhaltspunkte für
Vorkommen dieser Arten, die
von den voraussichtlichen
Auswirkungen des Plans be-
troffenen sind

- Anhang A der VO (EG) Nr. 338/97

- Art. 1 und 5 der Richtlinie

79/409/EWG (Vogelschutzricmlinie)
- Europäische Vogelarten, einschließ-

lich ihrer Nester

- darunter streng geschützte Arten,
einschließlich ihrer Biotope

- § 10 (2) Nr. 11 BNatSchG

- Arken nach Anhang IV der FFH- - Art. 12 und 13, in Verbindung mit
Richtlinie (sämtlich streng geschützte Anhang IV der Richtlinie
Arten), einschließlich ihrer Biotope 92/43/EWG (FFH-Richtlinie)

- Nicht europarechtlich geschützte Ar- - § 10 (2) Nr. 10, 11 BNatSchG.
ten, die in Anlage 1 der Bundesarten-
schutzverordnung aufgeführt sind, - Verordnung zum Schutz wildleben-

der Tier- und Pflanzenarten (Bun-
darunter streng geschützte Arten, ein-
schließlich ihrer Biotope

desartenschutzverordnung
BArtSchV)

Resümee: Hinsichtlich des besonderen Artenschutzes sind im Geltungsbereich Auswirkungen der Pla-
nung auf Brutvögel zu berücksichtigen. Dabei handelt es sich um häufige Arten mit saisonaler Brutplatz-
bindung, die sich in der folgenden Saison neue Brutstätten schaffen und lokal über größere Bestände
und Ausweichräume verfügen. Das Schutzregime des § 42 (1 ) BNatSchG (Verbot der Beschädigung oder
Zerstörung der Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchfötätten) sind bei der Planumsetzung zu beachten. Auf der
L. Lanke, auf der betriebsbedingte Auswirkungen durch Bootsverkehr entstehen, sind zudem Auswir-
kungen auf streng geschützte Vogelarten und Arten des Anhangs l der Vogelschutzrichtlinie zu berück-
sichtigen. Auf die Ansprüche und Vorkommen dieser Arten wurde ausführlich in der SPA-Vorprüfung
eingegangen.

Weiterhin ist hinsichtlich des besonderen Artenschutzes die Funktion der westlichen Leistner Lanke als
Wechselraum des Fischotters (streng geschützte Art) zu berücksichtigen. Auf die Ansprüche und Vor-

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 090303.doc
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l

l
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Umweltbelang Betroffenheit' (ja/nein, Um-
fang)

Beschreibung / Rechtsgrundlage

kommen dieser Art wurde ausführlich im Fachbeitrag Fischotter eingegangen.

Boden Ja, Inanspruchnahme von Böden / geologischen Bildungen:

- Die L. Lanke ist eine rinnenartige Ausbuchtung des Plauer Sees. Den
Geltungsbereich kennzeichnet ein flach welliges, vom Seeufer her
ansteigendes Gelände.

- Keine Daten zum Baugrund im Gewässerbereich.

Bewertung des Bodenpotenzials: Böden des Gewässergrundes,
potenziell hohe Schutzwürdigkeit

Grund- und Oberflächenwasser Ja, Oberflächenwasser ist direkt benachbart:

- Plauer See: Seefläche 3879 ha, Einzugsgebietsfläche ca. 1109 krna,
bis 23 m tief, meso- bis eutroph, geschichtet, Gewässer 1 . Ordnung
und Bundeswasserstraße, Badegewässer, wird mit motorgetriebenen
Booten und Fahrgastschiffen befahren,

- Vorsorgeraum für die Trinkwassersicherung um den Plauer See,

Bewertung Plauer See: siehe unter Tiere und Pflanzen

Klima und Luff Nein, Klima / Luff nicht betrof-
fen

- maritim geprägtes Binnenplanarkli-
ma, vorherrschend Westwindlagen

- geringe regionale u. örtliche Grund-
belastung mit Luffschadstoffen,

Bewertung Klima / Luff: geringes
bioklimatisches Belastungspoten-
zial, geringe lufthygienische Be-
lastung

Wirkungsgefüge der Komponenten des
Naturhaushaltes

Ja, Wirkungsgefüge können betroffen sein,

- Wirkungsgefüge können sehr umfassend und vielfältig sein, so dass
sich die Beschreibung auf die örtlich wesentlichen Sachverhalte be-
schränken muss,

- SO-Gebiet betriffl Wasseflächen nahe der B 103, so dass sich durch
die Zerschneidungswirkung der Verkehrstrasse eine Vorbelastung
ergibt.

- Ufer der Leistner Lanke ist Wanderungsraum des Fischotters; beim
Neubau des Radwegs an der B 103 wurde der Durchlass des LV 14
zwischen Heidensee und Plauer See ottergerecht ausgebaut.

- An der L. Lanke bestehen lokale Wildwechsel.

Landschaft (Landschaftsbild) Ja, der B-Plan kann durch Bebauung bisher unverbauter Wasserfläche
Veränderungen des Landschaffsbildes hervorrufen, die folgenden
Bereich betreffen:

- Der Plauer See ist ein Gebiet mit sehr hoher Bedeutung und Wertig-
keit des Landschaffsbildes, geprägt durch die Einbettung in eine viel-
gestaltige glazial geformte Landschafk, eine hohe Vielfalt der Ufer mit
naturnahen und besiedelten Abschnitten, die hohe Wasserqualität
und die besondere Größe.

- Die hohe Bedeutung des Plauer Sees für die landschaftsgebundene
bzw. wasserbezogene Erholung ergibt sich neben der naturräumli-
chen Attraktivität auch aus der günstigen Erreichbarkeit der Ufer und
der Anbindung des Sees an die Müritz-Elde-Wasserstraße.

- Der Geltungsbereich liegt an der Leistner Lanke, einer Bucht des
Plauer Sees, in einem für die wasserbezogene Erholung mäßig inten-
siv genutzten und auf der Südseite gestalteten Gebiet (Stege für
Bootsverkehr, Bootshäuser). In der Verlandungszone sind naturnahe
Feuchtgehölz- und Röhrichtbiotope vorhanden.

- Lokal prägend für die Eigenart ist v.a. die eiszeitlich geformte Rinne
der L. Lanke, der dicht bewachsene, naturnah anmutende Uferbe-
reich auf der Nordseite, die vorhandene Booteinsetzstelle auf der
Südseite sowie die Vorbelastung durch die stark befahrene B 103.
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Umweltbelang Betroffenheit' (ja/nein, Um-
fang)

Beschreibung / Rechtsgrundlage

Bewertung des Landschaftsbildes am Ort des B-Plans: Bereich
mit hoher Bedeutung des Landschaftsbildes. Markante Seebucht
mit unverbautem Nordufer hat als erhaltenes Merkmal der natur-

nahen Eigenart des Standortes eine hohe Bedeutung.

Biologische Vielfalt Ja, biologische Vielfalt kann durch Lebensraumverlust betroffen sein:

Biologische Vielfalt umfasst die Variabilität unter Organismen jeglicher
Herku.nfi, darunter unter anderem Land-, Meeres- und sonstige aquati-
sche Okosysteme und die ökologischen Komplexe, zu denen sie gehö-
ren; dies umfasst die Vielfalt innerhalb der Arten und zwischen den
Arten und die Vielfalt der Ökosysteme (Art. 2 (2) Biodiversitätskonven-
tion).

Die Beurteilung der biologischen Vielfalt kann nur naturraumgebunden
erfolgen und hat die natürlichen Verhältnisse sowie Einflüsse des Men-
schen auf die Vielfalt an Standorten und Biotopen zu berücksichUgen.
Dabei wird die vom LUNG M-V übermittelte Biodiversitäts-Checkliste
berücksichtigt.

- Für die Situation im Untersuchungsraum sind naturnahe Bereiche der
Verlandungszone des Plauer Sees prägend. Es überwiegen Flächen
mit hoher Naturnähe. Vielfalt und Alter (Reifegrad) der Ökosysteme
im gesamten Untersuchungsgebiet sprechen für eine mittlere bis ho-
he Artenvielfalt an Tieren und Pflanzen.

- Überörtliche Verbundräume und funktionale Beziehungen: der Gel-
tungsbereich liegt an der L. Lanke, die ein Aktionsgebiet des Fischot-
ters darstellt. Durch die benachbarte B 103 besteht örtlich eine starke

Zerschneidungswirkung der Landschaft als wesentliche Vorbelastung.

Örkliche Verbundräume und Beziehungen im Geltungsbereich beste-
hen bei der Brutvogelfauna durch funktionale Beziehungen zwischen
Brutplätzen und Jagdräumen sowie beim Fischotter durch Wechselbe-
ziehungen zwischen Plauer See und Heidensee.

Menschen, menschliche Gesundheit,
Bevölkerung

Ja, aufgrund der mit dem Vorhaben verbundenen Nutzung des Plauer
Sees kann das Schutzgut Mensch (Erholungsnutzung) betroffen sein.
Bestandssituation:

- Die Leistner Lanke ist Teil des Plauer Sees als Bundeswasserstraße

und wird individuell freizeitorientierk für Baden, Boot fahren, Angeln
usw. sowie auch für den gewerblichen Bootsverkehr genutzt.

- Im Nordosten der Quetziner Bucht am Leister Eck liegt der Zeltplatz
Leisten mit einer Badestelle und Stellflächen für Zelte und Camping.

- Der OT Quetzin wird als Wohn- und Wochenendhausgebiet genutzt.
Der Plauer See hat hier Bedeutung als lokales Erholungsgebiet. Das
westliche und südwestliche Ufer der Quetziner Bucht und Leistner
Lanke ist durch Siedlungsflächen mit dazwischen liegenden naturna-
hen Abschnitten geprägt. Am Freibad Quetzin befindet sich ufernah
eine große Spiel- und Liegewiese mit benachbarter Spoföläche Nörd-
lich davon erstreckt sich auf ca. 1 km Uferlänge ein Ufergehölzgürtel
aus Erlen und Weiden. Landseitig dahinter liegen Wald- und Grün-
landflächen sowie Wochenendhaus- und Kleingarkenparzellen. Etwa
von der Mitte der Leistner Lanke an bis nordöstlich des Heidekrugs
wird das Gelände südlich der Lanke über eine Uferlänge von ca.
1 .100 m durch Kleingärten und Wochenendhausgrundstücke genutzt.

- Am südwestlichen Ufer der Leistner Lanke sind nach Angaben des
Amtes Plau am See ca. 250 Bootsliegeplätze an zahlreichen Stegen
und in Bootshäusern vorhanden. Direkt an der B 103 befindet sich
eine Einsetzstelle für Boote.
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t Umweltbelang

Kultur- und sonstige Sachgüter (z.B.
Boden- und Baudenkmale)

r fang)

.1.. l .Betroffenheit (1a/nein, Um- I Beschreibung / Rechtsgrundlagel
Im Geltungsbereich sind Bodendenkmale bekannt (bzw. wird deren
Vorkommen erwarket), deren Veränderung oder Beseitigung nach § 7
DSchG MV genehmigt werden kann, sofern vor Beginn jeglicher Erd-
arbeiten die fachgerechte Bergung und Dokumentation sichergestellt
werden kann. Die bisherigen Befunde deuten auf Denkmale aus der
Slawen- und Eisenzeit hin.

l

Vermeidung von Emissionen

Zu dieser Thematik fand am 29.01 .2008 eine Beratung im Landesamt
für Kultur- und Denkmalpflege, Wiligrad, statt. Dabei wurden nähere
Angaben zu den erwarteten Bodendenkmalen gemacht, die aus Grün-
den des Datenschutzes nicht der Öffentlichkeit-zugänglich gemacht
werden sollen. In der Beratung wurde abgestimmt, dass vor Beginn der
Erdarbeiten sowohl auf der Landseite als auch im Uferbereich fachge-
rechte Sondierungen durchgeführt werden. Daran kann sich vor Bau-
beginn eine Ausgrabung anschließen. Die Durchführung der Sondie-
rungen und ggf. Ausgrabungen wird vertraglich abgesichert. Dadurch
wird dem Ermittlungsgebot der Umweltprüfung Rechnung getragen.
Emittierende Anlagen, Gewerbe- oder Industriegebiete sind nicht Ge-
genstand des B-Plans. Ggf. ist Freizeitlärm zu berücksichtigen.

Sachgerechter Umgang mit Abwässern

Derzeit wird die Emissionssituation vor Ort durch die benachbarte
B 103 mit einer hohen Verkehrsbelastung, einschließlich Schwerlast-
verkehr, geprägt.

Ja, durch die Festsetzungen
kann sich das Abwasserauf-
kommen erhöhen

LWaG (Pflicht zur ordnungsgemäßen
Abwasserbeseitigung)

Sachgerechter Umgang mit Abfällen Ja, durch die Festsetzungen
kann sich das Aufkommen an
Siedlungsabfällen erhöhen

AbfG (Pflicht zur Abfallvermeidung,
zur Abfallverwertung und zur ge-
meinwohlverträglichen Abfallbeseiti-
gung)

- Die Abfallentsorgung im Kreisgebiet
durch einen Entsorgungsbetrieb ist
sichergestellt.

r Nutzung erneuerbarer Energien / effi-
ziente Nutzung von Energie

Darstellungen von Landschafisplänen

l Darstellungen anderer Umwelt-
Fachpläne

Erhaltung der bestmöglichen Luftquali-
tät in Gebieten, in denen durch Rechts-
verordnung festgesetzte Immissions-
grenzwerte nicht überschritten werden

Wechselwirkungen zwischen den ein- Fffie L. Lanke ist Wanderungsraum des Fischotters, insbesondere die
zelnen Belangen der Schutzgüter Tie- l ufernahe Gewässerzone. Diesbezügliche Wechselwirkungen wurden
re/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Lufk, i bereits bei der FFH-Vorprüfung zum Flächennutzungsplan der Ge-
Mensch, Kultur- und sonstige Sachgü- i meinde Karow beachtet (Fischottergutachten) und werden bei der
ter verbindlichen Planung für den Bereich des Hafens weitergehend be-

rücksichtigt.

l Nein

fFJ?
l Nein

Nein

r
F

17

I
l

]

' Betroffenheit = sachliche Betroffenheit bzw. räumliche Überschneidung mit dem vom Plan erheblich beeinfluss-
ten Gebiet: bei Gebieten von gemeinschaftlicher Bedeutung und Europäischen Vogelschutzgebieten, die ggf.
eine gesonderte Prüfung erforE]ern, räumliche Überschneidung rnit dem Wirkungsbereich des Plans unter Be-
achtu"ng des geltenden grlasses über die Verträglichkeitsprüfung 2.

2 FFH-Erlass = Gemeinsamer Erlass des Umweltministeriums, des Wirtschaftsministeriums, des Ministeriurns für
Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Fischerei und des Ministeriums für Arbeit und Bau M-V ,,Hinweise zur
Anwendung der §§ 18 und 28 LNatG und der §§ 32 bis 38 BNatG in Mecklenburg-Vorpommern" vom
1 6.07.200' (ABI M-V Nr. 36, S. 965), geändert durch ersten Änderungserlass vom 31 .08.2004 (Abl. M-V, 2005,
Nr. 4, S. 95).

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschi'ffanleger 090303.doc
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2.4 Prognose über die Entwicklung des Umweltzustands bei Durchführung der Pla-
nung und bei Nichtdurchführung der Planung

Den Kern der Umweltprüfung bildet die Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der
Planung. Die Bewertung der Umweltauswirkungen erfolgt in Anlehnung an die Ökologfühe
Risikoanalyse.

Bewertunqsmethodik

Für die Einschätzung der Beeinträchtigung von Schutzgütern durch die Planung bzw. die
Einschätzung der Umwelterheblichkeit stehen zwei Informationsebenen zur Vefügung:

die Funktionseignung (ökologische Empfindlichkeit) des Schutzgutes und

die Intensität (Stärke / Intensität der Auswirkungen) der geplanten Nutzung.

*

*

Werden beide Informationen miteinander verschnitten, ergibt sich der Grad der Beeinträchti-
gung oder das ökologische Risiko gegenüber der geplanten Nutzung.

Um die Funktionalität der Bewertung zu gewährleisten, wird eine Beschränkung auf die Fak-
toren bzw. Indikatoren vorgenommen, die am ehesten geeignet sind, die Wirkungszusam-
menhänge zu verdeutlichen. Darüber hinaus muss die Wahl der Indikatoren an die Datenver-
fügbarkeit angepasst werden. Im Hinblick auf die geringe Größe und Eingriffsschwere des
Planvorhabens, wird für das Bewertungskonzept im Rahmen dieser Umweltprüfung die drei-
stufige Variante gewählt. Die Aussagen zu Wertstufen werden in der Form ,,gering", ,,mittel':
,,hoch" bzw. in der Entsprechung Stufe 1 , Stufe 2 und Stufe 3 getroffen. Bei einer geringen
Anzahl von Wertstufen bedürfen vor allem die Grenzfälle ,,gering-mittel" und ,,mittel-hoch" der
zusätzlichen Interpretation. Nachfolgende Tabelle (s. Tab. 3) veranschaulicht die für alle Be-
wertungsschritte zutreffende Matrix.

Tabelle 3: Dreistufiges Bewertungsmodell

Beispiel für die Lesart:

Hohe Funktionseignung des Schutzgutes (Stufe 3) und mittlere Intensität der Nutzung durch
die Planung (Stufe 2) führt zu hoher Beeinträchtigung für das Schutzgut (Stufe 3).

Bei dieser Vorgehensweise wird berücksichtigt, dass die Bewertung über logische Verknüp-
fungen erfolgt und dass der inhaltliche und räumliche Aussagewert maßgeblich von derAus-
sagekraft und Korrektheit der Indikatoren abhängig ist. Die Wahl der Bewertungsstufen ist
das Ergebnis eines Erfahrungs- und Abstimmungsprozesses der beteiligten Planer und
Fachleute.

Llmweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschi'ffanleger 090303.doc

5inung desSchutzgutes 4 Intensität der geplanten Nutzung ->

Stufel Stufe2 Stufe3

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

geringe Beeinträchtigung geringe Beeinträchtigung gerfnge Öf8 mifflere
Beeinträchtigung

Stufel StufeI Stufe2

geringe Beeinträchtigung mittlere Beeinträchtigung mittlere Beeinträchtigung
Stufel Stufe2 Stufe2

geringe biß mittlere m.ittlere b}s hOh0 %@06 ß436jqi7ji(,§i}(pBlg
Beeinträchtigung Beeinträchtigung
Stufe2 Stufe3 SfufÖ3
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Die Bewertung findet in dieser Form nur für die Neuinanspruchnahme von Flächen statt; bei
Überplanung bestehender Nutzflächen ohne gravierende Nutzungsänderungen kann von
geringen Beeinträchtigungen für das jeweilige Schutzgut ausgegangen werden.

Aussagen zur Funktionseignung und zum Wirkungsprofil enthalten die Kap. 2.1 und 2.3. An-
schließend werden die Auswirkungen der Planung auf die von der Planung betroffenen Um-
weltbelange beschrieben und unter Heranziehung des Bewertungsmodells der Beeinträchti-
gungsgrad ermittelt.

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschi'ffanleger 090303.doc
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Entwicklunq des Umweltzustands bei Durchführunq der Planunq

Für die vom Bebauungsplan betroffenen Umweltbelange (vgl. Kap. 2.3) wird im Folgenden
eine prognostische Beschreibung der voraussichtlichen Planungsauswirkungen und, soweit
möglich, eine Bewertung der Beeinträchtigungen der Umweltbelange vorgenommen, ggf.
unter Betrachtung ihrer einzelnen Teilaspekte.

Tabelle 4: Auswirkungen der Planung auf die Umweltbelange (Übersicht)

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 090303.doc

Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung Beeinträchti-

gung

(gering-hoch)

Erhaltungsziele / Schutzzweck
der Gebiete von gemeinschaft-
licher Bedeutung (FFH) u.
Europäischen Vogelschutzge-
biete '

l

- Für die Darstellung der Sonderbaufläche Naturhafen im F-
Plan der Gem. Karow wurde eine Vorprüfung der Auswirkun-
gen auf das FFH-Gebiet ,,Plauer See und Umgebung" (mit
Fachgutachten zum Fischotter) durchgeführt. Prüfungsrele-
vant waren vor allem Auswirkungen auf den Fischotter.

- Um die Aussagen zum Fischotter zu vertiefen und verTah-
rensbegleitend im B-Plan die Umsetzung der Anforderungen
aus dem Fischotter-Gutachten sicherzustellen, wurde ein
Fachbeitrag Fischotter erstellt, dem ein ergänzendes Fach-
gutachten sowie eine Bestandsaufnahme des Fischotters
zugrunde liegen. Durch eine detaillierte Maßnahmenbe-
schreibung und die Aufnahme der Maßnahmen und Anforde-
rungen in die Festsetzungen bzw. den Durchführungsvertrag
wird die Umsetzung sichergestellt. Siehe dazu Fachbeitrag
Fischotter sowie auch Kap. 10.3 und 10.5 der Begründung.

- Im Zuge der Erarbeitung des Planentwurfs wurde eine vertie-
fende Vorprüfung zum SPA 55 erarbeitet, auf die an dieser
Stelle verwiesen wird. Die Vorprüfung kommt zu dem Ergeb-
nis, dass erhebliche Auswirkungen auf das SPA nicht zu er-
warten sind. Um dies sicherzustellen, wurden im Verlauf der
Erarbeitung weitere Begrenzungen des Umfangs der bauli-
chen Nutzung und Konkretisierungen hinsichtlich des zulässi-
gen Serviceangebotes vorgenommen. Siehe dazu Begrün-
dung, Kap. 10.3 und SPA-Vorprüfung.

gering

Schutzgebiete und Schutzob-
jekte des Naturschutzes nach

ILandesnaturschutzgesetz
(NSG, LSG, Naturparke, Natur-
denkmale, Geschützte Land-
schaftsbestandteile, Geschütz-
te Biotope/Geotope, Alleen und
Baumreihen)

l

- Die Errichtung baulicher Anlagen und der Ausbau von Wegen
sind innerhalb des LSG ,,Plauer See" und in den geschützten
Biotopen verboten.

- Die Stadt Plau am See stellt deshalb gemeinsam mit der
Gemeinde Karow im Verfahren einen Antrag auf Herauslö-
sung des Geltungsbereichs aus dem LSG ,,Plauer See". Die
Herauslösung ist Voraussetzung für die Inkraffsetzung des
Plans. Entsprechend der Hinweise der Naturschutzbehörde in
der frühzeitigen Beteiligung wurden Aussagen zur Gestaltung
und Farbgebung der Stege und der Halle in TGI der landsei-
tigen Anlagen aufgenommen.

- Durch den vorgenannten Schritt sollen die derzeit bestehen-
den Konflikte mit höherrangigem Recht des Naturschutzes
ausgeräumt werden.

z.Z. noch

keine Aussage
möglich

Gewässerschut-streifen nach
l § 19 LNatG

- Die Naturschutzbehörde wird in der Verfahrensbeteiligung
gebeten, zur Inaussichtstellung einer Ausnahme vom Verbot,
innerhalb des Gewässerschutzstreifens bauliche Anlagen zu
errichten, Stellung zu nehmen.

- Durch diesen Schritt sollen die derzeit bestehenden Konflikte
mit höherrangigem Recht des Naturschutzes ausgeräumt
werden.

z.Z. noch

keine Aussage
möglich
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Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung Beeinträchti-

gung
(gering-hoch)

Waldabstand nach § 15
LWaldG

- Mit den zuständigen Forstbehörden wurden Abstimmungen
über die waldrechtlichen Belange im Plangebiet durchgeführt.

- Für den im Geltungsbereich des B-Plans Nr.2 liegenden U-
ferwald am Plauer See wurde die Genehmigung einer Wald-
umwandlung ohne Rodung in Aussicht gestellt.

- Für Steganlagen Nr. 3 und 4 wurde die Genehmigung der
Unterschreitung des Waldabstandes in Aussicht gestellt.

gering

Tiere und Pflanzen, einschließ-
lich ihrer Lebensräume

- Der Plan ermöglicht die Überbauung von Wasserflächen mit
Steganlagen, wobei keine physische Zerstörung sondern ein
teilweiser Funktionsverlust eintritt.

- Daneben sind mittelbare betriebsbedingte Beeinträchtigungen
durch Störung der Tierwelt im Bereich der Uferbiotope, Liege-
plätze und Manövrierbereiche zu erwarten. Weiterhin kommt
es im Uferbereich zu Beeinträchtigungen des Fischotters, so
dass hier wirksame Maßnahmen zur Eingriffsminderung er-
forderlich sind (siehe Begründung Kap. 1 0.3).

- Durch die Nutzung der L. Lanke für Hafenbau und Bootsver-
kehr entsteht durch das Gesamtprojekt (einschl. B-Plan 2)
eine zusätzliche Störung von Vögeln, die jedoch nicht zu er-
heblichen Beeinträchtigungen führt. Siehe dazu bei folgen-
dem Punkt und bei ,,Erhaltungsziele / Schutzzweck der Gebie-
te von gemeinschafklicher Bedeutung (FFH) u. Europäischen
Vogelschutzgebiete"

gering-mittel

Besonderer Schutz der wildle-

benden Tier- und Pflanzenarken
- Der B-Plan ermöglicht die Überbauung von Brutlebensräumen

von besonders geschüt-ten europäischen Vogelarten (§1 0 (2)
Nr. 1 0bb BNatSchG) sowie die Störung von streng geschütz-
ten Vogelarten (§1 0 (2) Nr. 11 a BNatSchG) durch zusätzli-
chen Bootsverkehr auf der L. Lanke. Das Verbotsregime des
§ 42 (1 ) BNatSchG und des Art. 5 der Vogelschutzrichtlinie
betriffl nicht den B-Plan selbst, sondern nur Tathandlungen.
Jedoch ist der B-Plan dahingehend zu prüfen, ob ein dauer-
haftes Hindernis der Vollzugsfähigkeit besteht.

- Ein dauerhaffes Hindernis der Vollzugsfähigkeit besteht nicht,
da die geschützten Nist-, Brut-, Wohn- und Zufluchtstätten der
betroffenen Vogelarken im Geltungsbereich nur während der
Brutsaison (März bis September) bestehen und sich die Tiere
in der folgenden Saison neue Brutstätten und Nester schaf-
fen. Es sind ausschließlich solche Arten betroffen, die vor Ort
über größere Populationen und Ausweichräume verfügen.
Hinsichtlich der Störung durch Bootsverkehr ist eine Erheb-
lichkeit, verbunden mit einer Verschlechterung des Erhal-
tungszustandes der lokalen Population nicht zu erwarten. Nä-
here Ausführungen zu den Auswirkungen siehe in der SPA-
Vorprüfung.

- Dementsprechend enthält die Planzeichnung den Hinweis an
die Ausführenden, Tätigkeiten der Baufeldfreimachung unter
vorsorgender Berücksichtigung des Artenschutzes nur in der
Zeit vom 01 .10. bis 14.03. durchzuführen.

- Der B-Plan ermöglicht die Störung der im Sinne des § 10 (2)
Nr. 1 1 b streng geschützten Art Fischotter im Uferbereich des
Plauer Sees. Aufgrund der festgesetzten Maßnahmen zur
Eingriffsminderung und zum Ausgleich ist eine Erheblichkeit
der Störung mit einer Verschlechterung des Erhaltungszu-
standes der lokalen Population nicht zu erwarten. Siehe dazu
auch Fachbeitrag Fischotter.

gering, bei
Beachfüng der
Hinweise zur

Vermeidung

Boden Die Auswirkungen auf Böden sind geringfügig im Bereich der
zu rammenden Pfähle und Dalben sowie der Zufahrt zum

Fahrgastschiffanleger.

gering
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Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung

Grund- und Oberflächenwasserl Der Plan beinhaltet dfö Nutzung eines Gewässers 1 . Ordnung
für den Bau von Steganlagen und für Bootsverkehr.

Beeinträchti-

gung
(gering-hoch)

gering

Wirkungsgefüge der Kompo-
nenten des Naturhaushaltes

Baumaßnahmen im 7-m-Uferbereich sind darüber hinaus nicht
geplant.

- Geringer Verlust von Wasserflächen, die als Nahrungsgebiet
u.a. für Vogelarten des Wald- und Siedlungsbereiches und
der Gehölze dienen. Umliegend sind Ausweichräume vorhan-
den.

gering

- Zur Erhaltung der Wechselbeziehungen des Fischotters sind
besondere Maßnahmen vorgesehen, so dass diesbezüglich
erhebliche Auswirkungen vermieden werden.

Landschaff (Landschafksbild) l Der B-Plan ermöglicht die Überbauung eines bisher unverbau-
ten Standorts im Außenbereich am Plauer Sees mit Steganla-
gen für Sportboote. Dadurch entsteht ein wesentlicher Verlust
von Naturnähe und Eigenart des Landschaftsbildes im direkt
betroffenen Bereich. Durch den Erhalt des Ufergehölzes wer-
den die Auswirkungen gemindert.

gering bis
mittel

Biologische Vielfalt

Menschen, menschliche Ge-
sundheit, Bevölkerung

- Ein Teilbereich des Plauer Sees im Westen der L.?Lanke mit
mittlerer bis hoher biologischer Vielfalt wird durch Überbauung
veränderk. Künffige Siedlungsbiotope weisen eine geringere
und veränderte Biotop- und Artenvielfalt auf. Durch Aus-
gleichsmaßnahmen wird ein Feuchtbiotop vernässt, was zu
einem Erhalt der biologischen Vielfalt ähnlicher Biotope an
anderer Stelle beiträgt.

- Wesentliche Auswirkungen auf überörtliche Verbundräume
und funktionale Beziehungen der Fauna entstehen nicht bzw.
werden vermieden.

- Örtliche funktionale Beziehungen von Brut- und Nahrungs-
räumen sowie die Flächengröße von Nahrungsräumen wer-
den im Gewässer geringfügig gemindert. Umliegend stehen
gleichwertige Ausweichräume zur Verfügung.

- Mit der Bauleitplanung für den Hafen soll ein Vorhaben vo-
rangebracht werden, dass zu einer wichtigen Ergänzung des
wasserbezogenen Freizeitangebotes im Bereich Plau - Ka-
row, hier speziell am Standork B 103 / Leistner Lanke, beiträgt
und damit in nicht unerheblichem Maße Interessen der Allge-
meinheit verfolgt. Dabei ist im Sinne der Anwohner der Schutz
der Natur und Erholungslandschaft am Plauer See zu berück-
sichtigen. Das erfolgt u.a. durch eine bedarfsorientierte
schrittweise Entwicklung des Hafens, die Begrenzung auf
max. 80 Liegeplätze für Sportboote sowie durch die Wahl des
vorbelasteten Bereichs an der B 1 03 als Standort.

gering

gering

Kultur-undsonstigeSachgüter -SieheAussag;njn-Kap.-2.'3-.

- Aufgrund der Breite der L. Lanke bis zu 200 m und der dork
überwiegend vorgesdiriebenen Geschwindigkeit für Boote
von 9 km/h sind Gefährdungen der Ufer, des Bootsverkehrs
der Anlieger oder des Badebetriebs nicht zu erwarken.

- Weiterhin ist die zum Plauer See gehörende Leistner Lanke
Teil der Bundeswasserstraße. Sie dient damit insbesondere
dem Verkehr mit Wasserfahrzeugen, wobei auf dem Plauer
See nach Angabe des WSA Lauenburg der Verkehr mit mo-
torbetriebenen Booten bis zu einer Abmessung von 41 ,60 m x
5,20 m zulässig ist. Besondere Beschränkungen für den
Bootsverkehr bestehen in der Leistner Lanke nicht. Bei Vor-
liegen einer entsprechenden Berechtigung zum Führen eines
Wasserfahrzeugs ist das vorschriftsgemäße Befahren des
Sees für Einheimische sowie für Urlauber und Gäste zulässig.

Igering 1

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 090303.doc
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Umweltbelang Beschreibung der Auswirkung der Planung

Vermeidung von Emissionen - Auf die Festset?ung von Immissionsrichtwerten nach DIN
18005 wird verzichtet, da in dem geplanten Sondergebiet nur
die typischen Nutzungen für einen Freizeithafen zulässig sind,
die gewöhnlich nicht lärmintensiv sind. In die Begründung
zum B-Plan Nr. 2 der Gem. Karow wurde der Hinweis aufge-
nommen, dass als Orientierungswert tags 60 dB und nachts
45 dB (vergleichbar einem Mischgebiet) einzuhalten sind.

- Die geltende Freizeitlärm-Richtlinie des Landes MV vom
03.07.1998 ist unabhängig von der Festsetzung als Baugebiet
beim Betrieb des Hafens einzuhalten.

Beeinträchti-

gung

(gering-hoch)

gering

Sachgerechter Umgang mit
Abwässern

Sachgerechter Umgang mit
Abfällen

Wechselwirkungen zwischen
den einzelnen Belangen der
Schutzgüter Tiere/Pflanzen,
Boden, Wasser, Klima/Luft,
Mensch, Kultur- und sonstige
Sachgüter

- Geplant ist eine grundstücksbezogene Lösung durch eine
Kleinkläranlage, für die im B-Plan Nr. 2 der Gem. Karow ein
Standort festgesetzt wurde.

- Unverschmutztes Niederschlagswasser soll vor Ort versickert
und dem Wasserkreislauf zugeführt werden. Näheres hat die
Erschließungsplanung zu klären. Die Festsetzung von Flä-
chen für Versickerungsanlagen ist nicht vorgesehen.

- Der sachgerechte Umgang ist durch Pflicht zur Übergabe an
den Entsorgungspflichtigen sichergestellt. Die Erreichbarkeit
für Entsorgungsfahrzeuge ist gegeben.

- Siehe unter den Punkten Tiere/Pflanzen und Abwasser

gering

keine

gering

Berücksichtigung der Umweltschutzbelanqe nach §1a BauGB
@

*

*

NATURA-2000: siehe Erläuterung hinsichtlich Punktes ,,Erhaltungsziele / Schutzzweck
der Gebiete von gemeinschafflicher Bedeutung (FFH) u. Europäischen Vogelschutzgebie-
te" in der vorstehenden Tabelle und Maßnahmen zur Vermeidung (Kap. 2.5)
Bodenschutz: Das Gebot zum sparsamen Umgang mit Grund und Boden wurde unter
Beachtung der Anforderungen des zukünftigen Investors an eine für den Nutzungszweck
ausreichende Größe der baulichen Anlagen berücksichtigt. Für die im B-Plan zu treffen-
den Festsetzungen kommen die Möglichkeiten der Innenentwicklung zur Verminderung
zusätzlicher Flächeninanspruchnahme nicht in Betracht. Für Wald oder zu Wohnzwecken
genutzte Flächen werden nicht in Anspruch genommen.

Zur Anwendung der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz wurde eine
Eingriffs- / Ausgleichsplanung erstellt und in der Begründung dokumentiert. Es wurden im
Bebauungsplan entsprechende Festsetzungen als Flächen oder Maßnahmen zum Aus-
gleich getroffen. Auf wesentliche Ergebnisse wird unter Kap. 2.5 näher eingegangen.

Entwicklung des Umweltzustands bei Nichtdurchführunq der Planunq

Bei Nichtdurchführung der Planung ist von einem Fortbestehen der in den Ausbaubereichen
liegenden Biotope auszugehen. Relevante Umweltbelastungen, aber auch relevante VVert-
verbesserungen der Schutzgüter sind bei Foföührung der bestehenden Nutzung nicht zu
erwarten.

Umweltbericht B27 Naturhafen Fahrgastschiffanleger 090303.doc
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2.5 Maßnahmen zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich nachteiliger Aus-
wirkungen

In der Begründung in Kap. 10.3 wird ein umfassendes Konzept dargelegt, um Auswirkungen
der Planung auf die Schutzgüter der Eingriffsregelung nach dem Bundesnaturschutzgesetz
(Tiere/Pflanzen, Boden, Wasser, Klima/Luft und Landschaftsbild, sowie deren Wechselwir-
kungen) zu vermeiden, zu mindern bzw. zu kompensieren. Aufgrund der Einbeziehung der
Anforderungen aus der SPA-Vorprüfung und des Fachbeitrags Fischotter sind diese Maß-
nahmen auch geeignet, erhebliche Beeinträchtigungen der NATURA-2000-Gebiete sowie
artenschutzrechtliche Konflikte bei der Planumsetzung zu vermeiden.

Die folgenden Aussagen betreffen zusätzlich solche Umweltbelange, die nicht der natur-
schutzrechtlichen Eingriffsregelung unterliegen:

*

@

Das Ufergehölz, das Teil des Plauer Sees mit einer mittleren bis hohen biologischen Viel-
falt ist, wird weitgehend erhalten. Durch Ausgleichsmaßnahmen wird ein Feuchtgebiet
vernässt, so dass ein Beitrag zum Erhalt und der Wiederherstellung der biologischen Viel-
falt an anderer Stelle geleistet wird.

Durch die mit dem Landesamt für Denkmalpflege abgestimmten Maßnahmen zur Sondie-
rung und - soweit erforderlich - Ausgrabung vorhandener Bodendenkmäler wird deren
unkontrollierte Zerstörung vermieden.

2.6 Anderweitige Planungsmöglichkeiten

Als alternative Planungsmöglichkeiten kommen nur solche in Betracht, mit denen die mit der
Bauleitplanung verfolgten städtebaulichen Ziele gleichfalls mit einem verhältnismäßigen
Aufwand erre.i.cht werden können. Die Alternativenprüfung bei der Planerarbeitung sowie im
Prozess der Öffentlichkeitsbeteiligung und Äbwägung ergab, dass alternative Planungsmög-
lichkeiten nicht bestehen.

Bei der Alternativenprüfung wurden folgende Aspekte bereits berücksichtigt:

Das geplante Hafenvorhaben wurde bereits bei der Aufstellung des Flächennutzungsplans
der Gemeinde Karow einer Alternativenprüfung unterzogen.

Der Standortauswahl und der Vorhabensplanung ging im Vorfeld der Flächennutzungspla-
nung eine Abstimmung über alternative Standorte sowie über den umfang des Vorhabens
voraus. Insofern ist die Prüfung von Alternativen erfolgt.

Im Jahr 2002 wurden zunächst zwei Standorte für die Errichtung von Bootsliegeplätzen mit
einer Kapazität von jeweils 49 Liegeplätzen (Gast- und Dauerliegeplätze) und einem Versor-
gungsgebäude an der Leistner Lanke geplant. Standort 1 befand sich am westlichen Ende
der Leistner Lanke und Standort 2 im Bereich ,,Auf den Lanken", am östlichen Ende der
Leistner Lanke (Südufer). Auf Anraten der Naturschutzbehörde des Landkreises Parchim
wurde durch den Vorhabensträger für diese beiden Standorte im Jahr 2002 eine Vorprüfung
hinsichtlich der Auswirkungen auf das EU-Vogelschutzgebiet ,,Nossentiner / Schwinzer Hei-
de" veranlasst. Diese Vorprüfung kam zu dem folgenden Ergebnis (Büro Salix, 2002): ,,Im
Rahmen der Vorprüfung wurde eingeschätzt, dass sich das geplante Vorhaben primär nicht
auf das nördlich von den Vorhabensstandorten gelegene SPA auswirkt. Es sind jedoch se-
kundäre Störungen zu erwarten, die sich möglicherweise auf die im NSG Nordufer Plauer
See konzentrierenden mausernden bzw. rastenden Wasservogeltrupps auswirken können.
Angesichts der bereits bestehenden Vorbelastung durch ein hohes Bootsaufkommen im
nördlichen Teil des Plauer Sees können sich die in gewissem Umfang zusätzlich zu erwar-
tenden Störungen jedoch nicht erheblich auf die Erhaltungsziele des SPA auswirken" (Zitat
S. 16 der Vorprüfung).
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Im Verlauf der dann folgenden Abstimmungen mit der unteren Naturschutzbehörde des
Landkreises Parchim wurde der Standort 2 jedoch nicht weiter beplant, zugunsten einer Ver-
lagerung des Gesamtvorhabens auf das westliche Ende der Leistner Lanke. Ausschlagge-
bend für diese Empfehlung der Naturschutzbehörde war, den Vorhabensstandort möglichst
an den bereits durch Siedlungsnutzung und die B 103 vorbelasteten und günstig zu er-
schließenden Bereich am westlichen Ende der Lanke zu verlagern. Weiterhin sollte durch
diese Verlagerung und die angestrebte Bündelung von Liegeplätzen im Bereich des geplan-
ten Naturhafens der Störungsdruck auf das NSG ,,Nordufer Plauer See" (vgl. Ergebnis der
SPA-Vorprüfung 2002) gemindert werden. Dies wurde noch einmal auf der Beratung im Amt
Plau am See am 30.08.2005 durch den Leiter der Unteren Naturschutzbehörde herausge-
stellt. Da am westlichen Ende der Leistner Lanke aufgrund der Planungen des Fahrgast-
schiffanlegers durch die Stadt Plau am See sowie aufgrund der Eigentumsverhältnisse am
Südufer für den geplanten Hafen keine Flächen verfügbar sind, wurde das Hafenvorhaben
auf die Nordseite der Lanke verlagert. Hier befinden sich die geplanten landseitigen Bauflä-
chen im Eigentum des Vorhabensträgers.

Für die beteiligten Gemeinden ist bei dem geplanten Standort am westlichen Ende der Lanke
weiterhin die gute Anbindung an die B 103 und den Radweg, die Bündelung des touristi-
schen Angebotes mit den weiteren Einrichtungen vor Ort (Heidekrug, Bienenmuseum, Hofla-
den) sowie die Nähe zum Naturpark Nossentiner / Schwinzer Heide von Bedeutung.

Der Standort ist nunmehr durch den wirksamen F-Plan der Gemeinde Karow sowie durch die
Darstellung des Fahrgastschiffanlegers im Flächennutzungsplan der Stadt Plau am See vor-
bestimmt. Er zeichnet sich durch seine verkehrsgünstige Lage an der B 103 mit bereits er-
stellter Erschließung durch einen ausgebauten Wirtschaftsweg aus.

Bei der Anordnung der Steganlagen wurden insbesondere die Anforderungen aus dem
Fischottergutachten berücksichtigt, einen Bereich von 5 m zum Röhricht bzw. zur Uferkante
von Liegeplätzen freizuhalten. Für diesen Bereich ist festgesetzt, dass er durch Stege mit
einer lichten Höhe von mindestens O,5 m über MW zu überbrücken ist. Die Anzahl der Steg-
zugänge ist auf drei reduziert. Eine geringere Zahl von Zugängen hätte zur Folge, dass was-
serseitig parallel zum Ufer ein Verteilersteg gebaut werden müsste, was einen höheren Ein-
gifi bedeutet. Die Anlegestege für die Bootsliegeplätze sind als Schwimmstege konzipiert,
so dass der bauliche Eingriff gemindert wird.

Die Größe der landseitigen Baufläche wurde im Verfahren des F-Plans der Gemeinde Karow
bereits deutlich reduziert, so dass für die Anordnung der Bau- und Verkehrsflächen eine
Bruttofläche von zwei Hektar ausreichend ist. Darüber hinausgehende Flächen des Gel-
tungsbereichs wurden wegen der eigentumsrechtlichen Zusammengehörigkeit und zur Fest-
setzung von Ausgleichsmaßnahmen einbezogen.

Ebenfalls wurde die Option der Beherbergung (Ferienhäuser, Bungalows) bereits auf der
Ebene des F-Plans der Gemeinde Karow verworfen, um die Anlagen auf den notwendigen
Umfang für die angestrebten Funktionen zu reduzieren (Vorhaltung von Liegeplätzen für
Dauernutzer und Gäste, Ordnung des Verkehrs, Vorhaltung von Einrichtungen zur Lagerung,
zur Reparatur und zum Ein- und Aussetzen von Booten).

Im Zuge der Vorprüfung zum SPA 55 wurde die Baufläche für die Halle in TG1 nochmals auf
nunmehr 2000 m2 reduziert. Diese ist damit nur noch für die Lagerung eines Viertels der
Boote im geplanten Hafen ausreichend. Damit wurde ein Kompromiss abgestimmt, der ins-
besondere den Anforderungen des Vogelschutzgebietes zum Schutz vor Störungen durch
eine Begrenzung des Serviceangebotes Rechnung trägt.
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3 Zusätzliche Angaben

3.I Merkmale der verwendeten technischen VerTahren bei der Umweltprüfung

Folgende Methoden und technische Verfahren wurden verwendet:

* Biotopkartierung unter Verwendung der ,,Anleitung für Biotopkartierungen im Gelände"
(Schriftenreihe des LAUN 1998 / Heft 1 ),

* Erfassung des Fischotters am Wechsel L. Lanke / Heidensee mittels Fotofalle und regel-
mäßiger Nachsuche nach Spuren, Kot usw.

* Ermittlung des Umfangs der Ausgleichsmaßnahmen unter Verwendung der ,,Hinweise zur
Eingriffsregelung" (Schriftenreihe des LUNG 1999 / Heft 3, Stand-der Überarbeitung
01 .2002),

* Bewertung der Stärke der Umweltbeeinträchtigungen unter Verwendung von Methoden
der ökologischen Risikoanalyse (Kap. 2.4),

* Für die Ermittlung der im Gelände erwarteten Bodendenkmale ist eine fachgerechte Son-
dierung und ggf. Ausgrabung unter Mitwirkung des Landesamtes für Denkmalpflege vor-
gesehen.

3.2 Hinweise zu Schwäerigkeiten bei der Zusammenstellung der Unterlagen

Besondere Schwierigkeiten sind nicht aufgetreten.

3.3 Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen bei der
Durchführung des Bebauungsplans

Die Gemeinde sieht entsprechend § 4c BauGB nachfolgend genannte Überwachungsmaß-
nahmen vor, um bei der Durchführung des Bebauungsplans insbesondere unvorhergesehe-
ne nachteilige Auswirkungen frühzeitig zu ermitteln.

Tabelle 5: Maßnahmen zur Überwachung der erheblichen Umweltauswirkungen

# Zeitpunkt, Turnus Hinweise zur Durchführung 1
Fischotter-Monitoring, 1 . vor Baubeginn i Der erste Durchgang wurde bereits durchgeführt
siehe Absatz unter der Tabelle ?. n..ac.. h Err'ichtun. g derl uUnmdWisetltibmerFlcahcthdbOekituramgeFntisle:h.oDtteerr azWlseAltnelaDguerczhum

ersten Steganlagen
Leitzäunung und der ga'nW 7st mi;gl';chaer 'Met'hod'ik du rcohzuführen aund

zu dokumentieren.

Kontrolle des gebotenen Schutzes l Fünf Jahre nach Er- l Ortsbegehung, Ergebnisdokumentation
der besonders geschützten Uferbio- i langung der Rechts-
tope in ihrer Ausdehnung entspre- i kraff, in der Folge alle
chend der Planzeichnung beim i fünf Jahre
Betrieb des Hafens

Kontrolle der Herstellung und ord- l Fünf Jahre nach Er- l Ortsbegehung, Ergebnisdokumentation
nungsgemäßen Entwicklung der i langung der Rechts-
festgesetzten Ausgleichsmaßnah- i kraft, in der Folge alle
men ifünfJahre
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Zur Feststellung der Wirksamkeit der Leitzäunung zur Vermeidung von Verkehrsopfern im
Bereich der B 103 und der Maßnahmen zum Erhalt der Durchgängigkeit im Bereich der
Steganlagen ist jeweils vor Baubeginn sowie nach Errichtung der Leitzäunung und der (ers-
ten) Steganlagen über einem Zeitraum von mindestens vier Monaten durch eine fachlich
versierte Person

@

der Bereich der nordwestlichen Leistner Lanke auf einer Uferlänge beiderseits des
Durchlasses von 50 m, an zwei Terminen pro Monat, auf Nachweise des Fischotters hin
zu überprüfen (Nachweiskartierung) und
eine so genannte Fotofalle am Durchlass der B 103 regelmäßig nächtlich zu betreiben.

Die Ergebnisse der Kontrollen sind durch den beauftragten Gutachter schriftlich zu dokumen-
tieren und zusammen mit einer Bewertung der Wirksamkeit der Otterschutzmaßnahmen dem
Amt Plau am See und der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Parchim zu über-
mitteln.

4 Allgemeinverständliche Zusammenfassung

Zum Bebauungsplan Nr. 27 ,,Steganlage Naturhafen Leistner Lanke und Fahrgastschiffanle-
ger" der Stadt Plau am See wurde für die Belange des Umweltschutzes eine Umweltprüfung
durchgeführt, deren Ergebnisse im vorliegenden Umweltbericht dargelegt wurden. Die Anre-
gungen und Bedenken-aus der Beteiligung der Öffentlichkeit und der Behörden wurden so-
weit möglich berücksichtigt und der Umweltbericht im Zuge des Aufstellungsverfahrens fort-
geschrieben.

Ziel des Bebauungsplans ist die Entwicklung eines Sondergebietes für den geplanten Hafen
am Plauer See. Entsprechend wurden Bauflächen für Steganlagen und Verkehrsflächen am
geplanten Anleger festgesetzt. Der Geltungsbereich, der aus zwei Teilen besteht, hat eine
Größe von 1 ,15 ha und befindet sich im Norden der Gemeinde, am Plauer See und an der
B 103. Parallel erfolgt die Aufstellung des B-Plans Nr. 2 der Gemeinde Karow. Die Umwelt-
auswirkungen beider Verfahren sind im Zusammenhang zu betrachten.

Umweltfachgesetzliche Ziele mit Bedeutung für den B-Plan enthalten insbesondere das
Bundesnaturschutzgesetz, das Landesnaturschutzgesetz M-V, die FFH- und Vogelschutz-
Richtlinie der EU, das Baugesetzbuch, das Bundesbodenschutzgesetz, das Bundesimmissi-
onsschutzgesetz, das Wasserhaushaltsgesetz des Bundes und das Landeswassergesetz M-
V, das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz und das Denkmalschutzgesetz M-V.

Als Grundlage für die Wirkungsprognose und die Bestimmung des Untersuchungsurnfangs
der Umweltprüfung wurde anhand der geplanten Festsetzungen ein Wirkungsprofil der Pla-
nung erstellt. Auswirkungen des Plans auf die Umwelt können insbesondere durch Überbau-
ung von Flächen mit Steganlagen und Verkehrsflächen, damit verbundene Veränderungen
des Landschaftsbildes sowie durch betriebsbedingte Störungen von Vögeln auf der L. Lanke
durch Bootsverkehr und Störungen von Wechselwirkungen des Fischotters entstehen. Unter
Beachtung der möglichen Reichweite dieser Auswirkungen auf die Schutzgüter Mensch,
Tiere und Pflanzen sowie das Landschaftsbild wurde als Untersuchungsraum der Umwelt-
prüfung ein Bereich festgelegt, der den Geltungsbereich, die Leistner Lanke bis zur Quetzi-
ner Bucht sowie den Übergangsbereich der L. Lanke zum Heidensee umfasst.
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Zur Ermittlung und Bewertung des Bestandes wurden vorliegende Daten und Angaben örtli-
cher Personen ausgewertet und im Plangebiet eine Kartierung der Biotoptypen durchgeführt.

Von den Auswirkungen des Bebauungsplans sind die Umweltbelange Erhaltungsziele /
Schutzzweck der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH) u. Europäischen Vogel-
schutzgebiete, Schutzgebiete und Schutzobjekte des Naturschutzes nach Landesnatur-
schutzgesetz (NSG, LSG, Naturparke, Naturdenkmale, Geschützte Landschaffsbestandteile,
Geschützte Biotope/Geotope, Alleen und Baumreihen), Gewässerschutzstreifen nach § 19
LNatG MV und Waldabstand nach § l5LWaldG MV, Tiere und Pflanzen, einschließlich ihrer
Lebensräume, Boden, Grund- und Oberflächenwasser, Landschaft (Landschafisbild), Biolo-
gische Vielfalt, Mensch, Kultur- und sonstige Sachgüter, Vermeidung von Emissionen, Sach-
gerechter Umgang mit Abwässern und Sachgerechter Umgang mit Abfällen betroffen.

Der B-Plan führt im Sinne der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung zu erheblichen Beein-
trächtigungen der Schutzgüter Tiere und Pflanzen und Landschaftsbild, die auszugleichen
sind.

Auswirkungen des B-Plans auf das FFH-Gebiet ,,Plauer See und Umgebung" wurden bereits
im Zuge des F-Plan-Verfahrens der Gemeinde Karow überschlägig untersucht. Die entspre-
chende FFH-Vorprüfung kommt zu dem Ergebnis, dass wesentliche negative Auswirkungen
nicht zu erwarten sind. Dabei standen im Mittelpunkt der Betrachtung die Auswirkungen auf
den Fischotter. Im Zuge des Aufstellungsverfahrens für den B-Plan wurde in ergänzendes
Gutachten erstellt sowie eine Erfassung des Fischotters am Wechsel zu Heidensee durchge-
führt. Die Gutachten und Efassungsergebnisse sowie die Anforderungen an den Schutz des
Otters und geplante Maßnahmen sind im Fachbeitrag Fischotter als gesonderter Unterlage
zusammengestellt.

Nachdem zur Aufstellung des F-Plans der Gemeinde Karow eine Vorprüfung bezüglich des
IBA MV 013 durchgeführt worden war, wurde ergänzend zum B-Plan eine Vorprüfung zu
dem 2006 bekannt gemachten Gebietsvorschlag für ein EU-Vogelschutzgebiet SPA 55
,,Nossentiner /Schwinzer Heide" erarbeitet. Nachdem im Zuge der Erarbeitung und Abstim-
mung mit den Naturschutzbehörden die Festsetzungen zur Begrenzung der Störungen der
Vögel auf dem Plauer See nochmals überarbeitet und die Festlegungen zum Serviceangebot
am Hafen präzisiert wurden, kommt die vertiefende Vorprüfung zu dem Ergebnis, dass er-
hebliche Auswirkungen auf das SPA 55 nicht zu erwarten sind.

Weiterhin wurden die Auswirkungen auf die bestehende Erholungsnutzung an bzw. auf der
L. Lanke betrachtet. Unter Berücksichtigung der vorgenannten Reduzierungen und der oh-
nehin bestehenden Vorschriften zum Bootsverkehr auf der L. Lanke wird davon ausgegan-
gen, dass erhebliche negative Auswirkungen auf die Nutzung durch die Anlieger im Raum
Quetzin und Zeltplatz Leisten nicht entstehen. Dabei war die bereits bestehende Nutzung mit
ca. 250 Bootsliegeplätzen zu berücksichtigen.

Aufgrund von Erkenntnissen des Landesamtes für Denkmalpflege über Vorkommen von Bo-
dendenkmalen im Geltungsbereich sind diese vor Beginn von jeglichen Erarbeiten zu sondie-
ren und ggf. über eine Ausgrabung zu bergen.

Zur Vermeidung, Minderung und zum Ausgleich von Beeinträchtigungen enthält die Begrün-
dung, Kap. 10.3, eine umfassende Dokumentation, die durch Festsetzungen des B-Plans
sowie durch Vorgaben für den Durchführungsvertrag realisiert wird. Darin sind insbesondere
Maßnahmen zum Erhalt der Wechselwirkungen des Fischotters enthalten.

Die verbleibenden erheblichen Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und des Land-
schaftsbildes sollen durch Maßnahmen zur Vernässung der Söhring im sonstigen Gemein-
degebiet ausgeglichen werden. Die gewählten Festsetzungen beider B-Pläne wurden auf
realistische Alternativen im Sinne der Vermeidung erheblicher Umweltauswirkungen hin ge-
prüft.
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Besondere technische Verfahren zur Ermittlung der Umweltauswirkungen wurden nicht
durchgeführt.

Zur Überwachung erheblicher, nicht vorzusehender Umweltauswirkungen ist vorgesehen, die
Umsetzung der Maßnahmen zum Biotop- und Gewässerschutz sowie der festgesetzten
Ausgleichsmaßnahmen zu kontrollieren. Weiterhin ist vorgesehen, ein Monitoring für den
Fischotter durchzuführen, um den Erfolg der geplanten Maßnahmen zu kontrollieren.

Plau am See, .:.t.'.'.;F."... '2
l 0?: - 4'- - - - 0 - - - - 0 -':- - --; - - - - - - - ..............'..........>.........
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(ABI M-V Nr. 36-, S. 965), geändert durch ersten Änderungserlass vom 31.08.2004
(Abl. M-V, 2005, Nr. 27/1, S. 95).

FFH-RICHTLINIE - Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom 21 .Mai 1992 zur Erhaltung der natür-
lichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (,,Flora-Fauna-Habitat-
Richtlinie". ABI. EG Nr. L vom 22.07.1992, einschl. der rechtsgültigen Änderungen.

KRW-/ABFG - Gesetz zur Förderung der Kreislaufwirtschaft und Sicherung der umweltver-
träglichen Beseitigung von Abfällen (Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz) in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 27. September 1994 (BGBI. I S. 2705), einschl. der
rechtsgültigen Änderungen.

LBAUO M-V - LANDESBAUORDNUNG MECKLENBURG-VORPOMMERN vom l8.April 2006 (GVOBI.
S. 102), einschließlich der rechtsgültigen Änderungen.

LNATG M-V - Gesetz zum Schutz der Natur und der Landschaft im Lande Mecklenburg-
Vorpommern (Landesnaturschutzgesetz) vom 21 . Juli 1998 (GVOBI. M-V S. 647), ein-
schließlich der rechtsgültigen Änderungen.

LWAG M-V - Wassergesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern vom 30. September
1992 (GVBI. Nr. 28, S. 669), einschließlich der rechtsgültigen Änderungen.

VERORDNUNG (EG) NR. 338/97 DES RATES vom 9. Dezember 1996 über den Schutz von Ex-
emplaren wildlebender Tier- und Pflanzenarten durch Überwachung des Handels (,,EU-
Artenschutz-Verordnung"). ABI. EG Nr. L 61 vom 3.3.1997, S. 1 , einschl. der rechtsgül-
tigen Änderungen.

VOGELSCHUTZ-R?CHTLIN?E - Richtlinie 79/409/EWG des Rates vom 2.April 1979 zur Erhaltung
der wildlebenden Vogelarten (,,Vogelschutzrichtlinie"). ABI. EG Nr. L 103 vom
25.04.1979, einschl. der rechtsgültigen Änderungen.

WHG - Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 19. August 2002 (BGBI. l S. 3245), einschl. der rechtsgülti-
gen Änderungen.

Stellungnahmen und Auskünfte, Daten

Stellungnahme des Landkreises Parchim vom 18.04.2006 zur Planungsanzeige des B-Plans
Nr. 2 der Gemeinde Karovv

Stellungnahme des Landkreises Parchim vom 25.08.2006 zum Vorentwurf des B-Plans Nr.
27 der Stadt Plau am See

Stellungnahme des Landkreises Parchim vom 25.08.2006 zum Vorentwurf des B-Plans Nr. 2
der Gemeinde Karow

Stellungnahme des Landkreises Parchim vom 30.04.2007 zur 1 . Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Plau am See

Stellungnahme des LUNG M-V, Naturpark Nossentiner / Schwinzer Heide, vom 23.08.2006
zum Vorentwuf des B-Plans Nr. 27 der Stadt Plau am See

Stellungnahme des LUNG M-V, Naturpark Nossentiner / Schwinzer Heide, vom 23.08.2006
zum Vorentwurf des B-Plans Nr. 2 der Gemeinde Karow
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Stellungnahme des LUNG M-V, Naturpark Nossentiner / Schwinzer Heide, vom 11 .01 .2008
zur Beurteilung der Verträglichkeit der B-Pläne Nr. 2 und Nr. 27 mit den Erhaltungszie-
len und Schutzzwecken des SPA 55 ,,Nossentiner/ Schwinzer Heide"

Amt Plau am See, mündliche Auskunft über die Anzahl der Bootsliegeplätze in der Leistner
Lanke.

Naturpark Nossentiner / Schwinzer Heide, e-mail-Auskunft vom 17.06.2008 über andere
Pläne und Projekte im SPA 55.

Dr. Reinig, Plau am See, mündl. Auskunft vom 30.10.2007 über Beobachtungen von Rufen
der Rohrdommel an der Leistner Lanke.

Dr. Reinig, Plau am See, Schreiben vom 31.10.2007, beinhaltend Angaben zum Wildwech-
sel und zu Vogelbeobachtungen an der L. Lanke.

Herr U. Steinhäuser, mündliche Auskunft vom 09.05.2008 über Brutnachweise des Eisvogels
an der Leistner Lanke.

Wasserschutzpolizei Schwerin, mündliche Auskunft vom 30.10.2007 über die zulässige
Fahrgeschwindigkeit von Booten auf dem Plauer See
StAUN Lübz, Naturpark Nossentiner/ Schwinzer Heide: Daten zum Vorkommen geschützter /

gefährdeter Brutvogelarten am nördlichen Plauer See.
LUNG M-V: LINFOS-Daten, Stand 2007.
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